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Berufsgenossenschaft liche Regeln für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 
(BG-Regeln) sind Zusammenstellungen bzw. Konkretisierungen von Inhalten z.B. aus 
• staatlichen Arbeitsschutzvorschrift en (Gesetze, Verordnungen)

 und/oder

• berufsgenossenschaft lichen Vorschrift en (Unfallverhütungsvorschrift en)

 und/oder

• technischen Spezifi kationen

 und/oder

• den Erfahrungen berufsgenossenschaft licher Präventionsarbeit.

BG-Regeln richten sich in erster Linie an den Unternehmer und sollen ihm Hilfe-
stellung bei der Umsetzung seiner Pflichten aus staatlichen Arbeitsschutzvor-
schrift en oder Unfallverhütungsvorschrift en geben sowie Wege aufzeigen, wie 
Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten und arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren 
vermieden werden können.

Der Unternehmer kann bei Beachtung der in BG-Regeln enthaltenen Empfehlun-
gen davon ausgehen, dass er die in Unfallverhütungsvorschrift en geforderten  
Schutzziele erreicht. Andere Lösungen sind möglich, wenn Sicherheit und Ge-
sundheitsschutz in gleicher Weise gewährleistet sind. Sind zur Konkretisierung 
staat licher Arbeitsschutzvorschrift en von den dafür eingerichteten Ausschüssen 
technische Regeln ermittelt worden, sind diese vorrangig zu beachten.

Werden verbindliche Inhalte aus staatlichen Arbeitsschutzvorschrift en oder aus 
Unfallverhütungsvorschrift en wiedergegeben, sind sie durch Fettdruck kenntlich 
gemacht oder im Anhang zusammengestellt. Erläuterungen, insbesondere bei-
spielhaft e Lösungsmöglichkeiten, sind durch entsprechende Hinweise in Kursiv-
schrift  gegeben.
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Vorbemerkung

Die am 3. Oktober 2002 in Kraft  getretene Betriebssicherheitsverordnung enthält für den 
Altbestand von Maschinen und sonstigen technischen Arbeitsmitteln die Regelung, dass für 
deren sicherheitstechnische Beurteilung die zum Zeitpunkt der erstmaligen Bereitstellung 
geltenden Vorschrift en heranzuziehen sind (siehe § 7 Abs. 2 der Betriebssicherheitsverord-
nung). Damit bedarf es zur Geltung der in Alt-Unfallverhütungs vorschrift en geregelten techni-
schen Spezifi kationen nicht mehr der Rechtsverbindlichkeit der Vorschrift en selbst, sondern 
diese Vorschrift en können als eigenständiges Recht zurückgezogen und außer Kraft  gesetzt 
werden. Diese Zurückziehung von 43 maschinenbezogenen Vorschrift en erfolgte zeitgleich 
mit dem Inkraft treten der neuen Unfallverhütungsvorschrift  „Grundsätze der Prävention“ 
(BGV A1) zum 1. Januar 2004. 

Mit diesem ersten Schritt wurde ein wesentlicher Teil des von der Mitgliederversammlung 
des HVBG im Jahr 1997 gefassten Beschlusses zur Umsetzung des Thesenpapiers von 1996 
zur Neuordnung des berufsgenossenschaft lichen Vorschrift enwerks verwirklicht.

Darüber hinaus gibt es weitere Unfallverhütungsvorschrift en im Geltungsbereich der Be-
triebssicherheitsverordnung, deren Anforderungen von den Vorschrift en der Betriebssicher-
heitsverordnung grundsätzlich mit abgedeckt werden. Auch solche Vorschrift en müssen 
demzufolge zurückgezogen werden.

Zum Jahresende 2004 sind 22 weitere Unfallverhütungsvorschrift en (siehe Kapitel 2.24 
bis 2.38) sowie zum April 2006 eine weitere Unfallverhütungsvorschrift  (siehe Kapitel 2.39) 
zurückgezogen worden.

Um jedoch auch fortan den Zugriff  auf unverzichtbare Schutzziele von zurückgezogenen 
Unfallverhütungsvorschrift en zu ermöglichen, sind und werden in der BG-Regel „Betreiben 
von Arbeitsmitteln“ (BGR 500) die erhaltenswerten Inhalte der zurückgezogenen Unfallver-
hütungsvorschrift en (Prüf- und Betriebsbestimmungen) zusammengestellt. Dabei folgt die 
BG-Regel in ihrem Aufb au im Wesentlichen der Gliederung nach Arbeitsmitteln oder Arbeits-
verfahren entsprechend den zurückgezogenen Unfallverhütungsvorschrift en. Die einzelnen 
Berufsgenossenschaft en werden in den gedruckten Ausgaben dieser BG-Regel für ihre Mit-
gliedsunternehmen nur diejenigen Abschnitte wiedergeben, die für die Arbeitsmittel oder 
Arbeitsverfahren der jeweiligen Branche zutreff en. Daher werden bei den einzelnen Berufs-
genossenschaft en unterschiedliche Fassungen der BG-Regel anzutreff en sein, die eine 
nur auszugsweise Wiedergabe aller hier auf der HVBG-Website verfügbaren Kapitel dieser 
BG-Regel darstellen.
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Von Seiten des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) ist vorgesehen, die Be-
triebssicherheitsverordnung mit einem noch zu entwickelnden Technischen Regelwerk zu 
unterlegen. Die Inhalte dieser BG-Regel werden als berufsgenossenschaft licher Beitrag zügig 
in diesen Entwicklungsprozess eingebracht werden.
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1 Anwendungsbereich

Diese BG-Regel fi ndet Anwendung auf das Betreiben von bzw. das Arbeiten an/mit 
den in Abschnitt 2 bezeichneten Arbeitsmitteln.

Hinweis:  Neben den Festlegungen dieser BG-Regel sind auch die Bestimmungen 
der Betriebssicherheitsverordnung zu beachten.
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2 Betriebsbestimmungen

 In den nachfolgend aufgelisteten Kapiteln dieser BG-Regel werden die aus den In-
halten zurückgezogener Unfallverhütungsvorschriften ausgewählten Betriebs- be-
stimmungen wiedergegeben:

Kapitel Betreiben von bzw. Arbeiten an/mit …*) Inhalte aus VBG-Nr.

2.1 … Anlagen zur Drahtbe- und –verarbeitung 7e

2.2 … Druck- und Papierverarbeitungsmaschinen 7n5.1, 7n5.2, 7n5.3

2.3 ... Pressen der Metallbe- und -verarbeitung (zurückgezogen)

2.4 …Textilmaschinen 7v

2.5 … Walzwerken 7x

2.6 … Wäschereien 7y

2.7 … Schmiedehämmern 7d und 7f

2.8 … Lastaufnahmeeinrichtungen im Hebezeugbetrieb 9a 
(zurückgezogen) 

2.9 … Stetigförderer (zurückgezogen)

2.10 … Hebebühnen 14

2.11 … Maschinen der chemischen Verfahrenstechnik 22, 16, 7z

2.12 … Erdbaumaschinen 40

2.13 … Rammen (zurückgezogen; siehe BGR 161]) 41

2.14 … Chemischreinigungen 66

2.15 … Bügeleimaschinen 67

2.16 … Lederverarbeitungs- und Schuhmaschinen 69

2.17 … Lege-, Zuschneide- und Nähmaschinen 71

2.18 … Druck- und Spritzgießmaschinen 7n8, 7ac

2.19 … Schleifmaschinen 7n6, 7t1

2.20 … Maschinen der Metallbearbeitung (zurückgezogen)

2.21 … Gießereien 32 (zurückgezogen)

2.22 … Maschinen der Papierherstellung 7r

*) Titel siehe entsprechendes Kapitel
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Kapitel Betreiben von bzw. Arbeiten an/mit …*) Inhalte aus VBG-Nr.

2.23 … Maschinen zur Holzbe- und -verarbeitung für den 
Hoch- und Tiefbau

7j

2.24 … Strahlgeräten (Strahlarbeiten) 48

2.25 … Schleif- und Bürstwerkzeugen 49

2.26 … Schweißen, Schneiden und verwandte Verfahren 15

2.27 … Wärmeübertragungsanlagen mit organischen 
Wärmeträgern

64

2.28 … Trocknern für Beschichtungsstoffe 24

2.29 … Beschichtungsstoffen 23

2.30 … Bauaufzügen zur Beförderung von Gütern 35

2.31 … an Gasleitungen 50

2.32 … Sauerstoffanlagen 62

2.33 … Anlagen für den Umgang mit Gasen (zurückge-
zogen)

61

2.34 … Silos (zurückgezogen; 
siehe BGR 117-1 und BGR 117-2)

112

2.35 … Kälteanlagen, Wärmepumpen und Kühleinrich-
tungen

20

2.36 … Flüssigkeitsstrahlern 87

2.37 … Verpackungs- und Verpackungshilfsmaschinen 76

2.38 … Nahrungsmittelmaschinen 77

2.39 … Anlagen für Gase der öffentlichen Gasversorgung 52

*) Titel siehe entsprechendes Kapitel
**)  Einzelne Berufsgenossenschaften haben bereits zu diesem Zeitpunkt die für sie zutreffenden Unfallver-

hütungsvorschriften außer Kraft gesetzt.
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3 Zeitpunkt der Anwendung

Die Inhalte dieser BG-Regel sind wie folgt anzuwenden:

1. Kapitel 2.1 bis 2.23 ab Januar 2004,
2. Kapitel 2.24 bis 2.38 ab Oktober 2004**) bzw. Januar 2005,
3. Kapitel 2.39  ab April 2006,

soweit nicht Inhalte dieser BG-Regel nach geltenden Rechtsnormen oder als
allgemein anerkannte Regeln der Technik bereits zu beachten sind.
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Betreiben von 
Textilmaschinen

[Inhalte aus bisheriger VBG 7v]

Fachausschuss 
„Textil- und Bekleidung“ 
 der BGZ 
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1 Anwendungsbereich

1.1 Dieses Kapitel fi ndet Anwendung auf das Betreiben von Maschinen, Anlagen und 
Apparate der Textilindustrie zum Aufb ereiten und Vorbereiten von textilen Faser-
stoff en sowie zum Herstellen und Veredeln von textilen Halb- und Fertigfabrikaten, 
wie linienförmigen und flächenförmigen Gebilden.

Der Begriff  „Textilmaschinen“ wird in dieser BG-Regel als Oberbegriff  für Ma-
schinen, Anlagen und Apparate der Textilindustrie verwendet, mit denen tex-
tile Fasern aufb ereitet, für nachfolgende Spinnverfahren vorbereitet, Garne, 
Zwirne und andere linienförmige Gebilde sowie flächenförmige Gebilde, z.B. 
Gewebe, Maschenware, Faservlies, Filze, textile Verbundstoff e, Netze, Spitzen, 
hergestellt und veredelt werden.

1.2 Dieses Kapitel fi ndet keine Anwendung auf das Betreiben von Maschinen, Anlagen 
und Apparate der Textil- und Bekleidungs-Industrie, mit denen unter Verwendung 
von textilen Faserstoff en, Halb- und Fertigfabrikaten textile Fertigwaren durch Kon-
fektionieren, Aufmachen und/oder andere Arbeitsgänge in verkaufsgerechten Zu-
stand gebracht werden.

Grundbegriff e für Textilien siehe DIN 60000 „Textilien: Grundbegriff e“.
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2  Maßnahmen zur Verhütung von 
Gefahren für Leben und Gesund-
heit bei der Arbeit

2.1 Unterweisung

Versicherte an Reißern und Wölfen, an Karden der Bastfaserindustrie und an 
 Krempeln sowie an Walzendruckmaschinen sind mindestens alle sechs Monate 
über sicheres Arbeiten an diesen Maschinen zu unterweisen. Über die Unter-
weisung ist Nachweis zu führen.

Siehe „Bestätigung über die Belehrung über das unfallsichere Arbeiten an 
Krempeln“ (TA 24103) und „Bestätigung über die Belehrung über das unfall-
sichere Arbeiten an Wölfen und Reißmaschinen“ (TA 24104), zu beziehen von 
der Textil- und Bekleidungs-Berufsgenossenschaft , 86132 Augsburg.

2.2 Geräte zum Entfernen von Faserflug, Faserstauungen, Fehl- und 
Restwickeln

2.2.1 Der Unternehmer hat zum Entfernen von Faserflug, Faserstauungen, Fehl- und 
 Restwickeln 
– Flockfanggeräte, 

– Schneidgeräte, 

– Spinnhaken, 

– Stäbe oder ähnliche Geräte 

bereitzustellen.

2.2.2 An Spinnhaken sind Ringgriff e nicht zulässig.

2.3 Rüsten, Instandhalten und Beheben von Störungen

2.3.1 Das Rüsten und Instandhalten von Textilmaschinen sowie das Beheben von Störun-
gen an diesen Maschinen darf nur durchgeführt werden, nachdem die Maschinen 
von der Energiezufuhr abgetrennt und zum Stillstand gekommen sind.
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2.3.2 Lassen sich Maßnahmen nach Abschnitt 2.3.1 aus technologischen Gründen nicht 
bei Maschinenstillstand durchführen, sind Einrichtungen zu benutzen, die eine 
gefahrlose Durchführung der Arbeiten ermöglichen.

2.3.3 Abweichend von den Abschnitten 2.3.2 und 2.3.3 sind
1. beim Anlegen von gerissenem Vlies an Krempeln und Vliesanlagen Holzleisten 

oder ähnliche Geräte zu verwenden,

2. beim Einziehen neuer Spindelbänder an Spinn-, Zwirn- und ähnlichen Maschinen 
Geräte mit Handgriff  oder andere geeignete Geräte zu verwenden,

3. beim Aufziehen von Sägezahndraht auf Walzen die Arbeiten so vorzunehmen, 
dass die Zahnspitzen des Sägezahndrahtes entgegen der Drehrichtung der 
 Walzen zeigen,

4. beim Anlegen der neuen Wickel an der Wickelablieferung der Schlagmaschinen 
ohne automatische Wickelablieferung Wickelhölzer zu benutzen,

5. Faserstauungen und Wickel mit Geräten nach Abschnitt 2.3.1 zu entfernen,

6. bei Kettfadenbrüchen die Kettfäden zum Anweben so weit außerhalb des Gefahr-
bereiches der Weblade, des Fangbügels oder des Breithalters zu halten, dass 
eine Verletzung ausgeschlossen ist,

7. bei Spannrahmen die Warenbahn in die Kluppen nur bei kleinster Betriebsge-
schwindigkeit einzulegen.

2.3.4 Abweichend von den Abschnitten 2.3.1 bis 2.3.3 darf das Beheben von Faden- und 
Bandbrüchen bei laufender Maschine, insbesondere an Spinn-, Zwirn-, Spul- und 
Fachmaschinen, auch ohne besondere Einrichtungen und Maßnahmen durchge-
führt werden.

Kapitel 2.4
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2.4 Arbeiten an Textilmaschinen, die Energie gespeichert haben

Das Rüsten und Instandhalten von Textilmaschinen sowie das Beheben von Störun-
gen an Textilmaschinen, in denen Energie gespeichert ist, dürfen erst dann durchge-
führt werden, wenn sichergestellt ist, dass die Maschinen keine Gefahr bringenden 
Bewegungen ausführen können.

Dies wird z.B. erreicht, wenn Teile, die Gefahr bringende Bewegungen ausfüh-
ren können, mechanisch arretiert werden, z.B. durch Distanzstücke, Hülsen, 
Klemmen und ähnliche Einrichtungen oder durch Sperrventile bei hydrau-
lischen oder pneumatischen Steuerungen.

Textilmaschinen, die Energie gespeichert haben, sind z.B. federbelastete 
 Kannenwechsler an Strecken, Karden und ähnlichen Maschinen, pneumatisch 
oder hydraulisch gelüft ete Maschinenteile, angehobene Schäft e der Schaft -
maschinen, Webmaschinen mit Jacquardeinrichtung, Kettbaumständer.

2.5 Verbotene Tätigkeiten während des Betriebes

Solange Textilmaschinen nicht von der Energiezufuhr abgetrennt und nicht zum Still-
stand gekommen sind, ist es verboten,
1. unter diese Maschinen zu kriechen, sich in Gefahr bringende Bereiche hineinzu-

beugen oder in sie hineinzugreifen,

2. an Wölfen, Reißern, Öff nungs-, Schlagmaschinen und Karden das um Zuführwal-
zen und Druckwalzen gelaufene Material (Wickel) zu entfernen sowie Roste unter 
den Trommeln und Schlägern zu reinigen,

3. Flug und Flugansammlungen mit bloßer Hand von Maschinen zu entfernen,

4. an der Wickelvorrichtung von Schlagmaschinen mit bloßer Hand das Material 
anzulegen,

Mit bloßer Hand bedeutet ohne Zuhilfenahme von Hilfsmitteln, z.B. Leisten, 
Schiebern, Karton oder Pappe.

Kapitel 2.4
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5. an Webmaschinen zwischen Weblade und andere Teile der Maschine zu greifen,

6. an Webmaschinen lose Fäden an Breithaltern, eingebauten Spulstellen 
oder an der Wechselvorrichtung abzuschneiden, abzureißen oder zu entfernen.

2.6 Schleifen und Ausstoßen von Beschlägen

2.6.1 Die zu schleifende Maschine ist mit Seil, Kette oder Geländer abzugrenzen. Unbe-
fugter Zutritt ist verboten. Auf das Verbot ist durch das Verbotszeichen P06 „Zutritt 
für Unbefugte verboten“ hinzuweisen.

Ausführung des Verbotszeichens siehe Unfallverhütungsvorschrift  „Sicher-
heits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz“ (BGV A8).

2.6.2 Beim Schleifen und Ausstoßen von Beschlägen sind die Sicherheitseinrichtungen 
zu benutzen.

2.6.3 Beim Schleifen müssen die Spitzen der Beschläge entgegengesetzt zur Drehrich-
tung zeigen.

2.7 Anlegen und Einlaufenlassen von Papierstreifen an 
Schär-, Bäum-, Zettel- und Schlichtmaschinen

Das Anlegen von Papierstreifen an Schär-, Bäum-, Zettel- und Schlichtmaschinen 
darf nur im Stillstand, das Einlaufenlassen der Papierstreifen nur im Kriechgang 
durchgeführt werden.

2.8 Öff nen von Beuchkesseln, HT-Apparaten und ähnlichen Einrichtungen

Druckbehälter, bei denen durch die Art des Behandlungsgutes die Möglichkeit 
eines Siedeverzuges besteht, dürfen nur geöff net werden, wenn die Temperatur 
der Flotte bei Verwendung von Wasser auf mindestens 80 °C bei Atmosphärendruck 
abgesunken ist.

Kapitel 2.4
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Apparate, z.B. HT-Apparate oder Beuchkessel, in denen Flocke oder Strang-
ware behandelt wird, neigen zur so genannten Nachverdampfung als Folge 
der Bildung so genannter Wärmenester. Diese bilden sich, obwohl ausrei-
chend mit Wasser gespült worden ist und der Innendruck des Apparates laut 
Anzeige dem Atmosphärendruck entspricht.

Kapitel 2.4
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